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   Fragen der 
 

☐ CDU 

☐ SPD 

☐ Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

☐ FDP 

☐ AfD 
X SSW 

 
   Landtagsfraktion 
   Schleswig-Holstein 
   zum Haushaltsentwurf 2019  
 
Einzelplan: 12  
Seite: 17 
Kapitel: 04 
Titel: 821 09 
Zweckbestimmung: Grunderwerb 
 
Ansatz  Ist 2017: 0,0 
Ansatz Soll 2018: 0,0 
Ansatz Soll HHE 2019: 12.000,0 
 
Frage/Sachverhalt: 
Welche Grundstücke sollen für welchen Zweck gekauft werden und welche Summen sind für 
den jeweiligen Grundstückserwerb bereitgestellt? 
 
 
 
 
 
Antwort der Landesregierung: 
Für die Herrichtung einer Abschiebehafteinrichtung ist der Erwerb der Liegenschaft der 
Erstaufnahmeeinrichtung in Glückstadt geplant. Bei dem vorgesehenen Ansatz handelt es sich 
um einen Schätzwert für den Liegenschaftserwerb. 
Eine Abschließende Entscheidung wird zur Nachschiebliste getroffen. 
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   Fragen der 
 

☐ CDU 

X SPD 

☐ Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

☐ FDP 

☐ AfD 

☐ SSW 
 
   Landtagsfraktion 
   Schleswig-Holstein 
   zum Haushaltsentwurf 2019  
 
Einzelplan: 12  
Seite: 25 
Kapitel: 07 
Titel: 519 04 
Zweckbestimmung: Zentrale Brandschutzmaßnahmen 
 
Ansatz  Ist 2017: 776,7 
Ansatz Soll 2018: 1.000,0 
Ansatz Soll HHE 2019: 1.000,0 
 
Frage/Sachverhalt: 
Welche Maßnahmen sind in 2017 und 2018 durchgeführt worden? Welche sind für 2019 
geplant? 

 
Antwort der Landesregierung: 
 
Siehe Übersichten gemäß beigefügten Anlagen 2017/2018. 
Für 2019 geplante Maßnahmen: Laut HBBau Abschnitt C Verfahrensdarstellung erfolgt die 
Aufstellung der Jahresbauprogrammplanung / Anmeldung des Baubedarfs für die 
Mittelanforderung bis 01. November des vorausgehenden Haushaltsjahres beim Ressort und 
nachrichtlich beim FM. Entsprechend der Programmplanung 2018 für Titel 1207-519 04 waren 
bereits im letzten Jahr Maßnahmen in Höhe von insgesamt 605,0 T€ zur Ausführung in 2019 
eingeplant (siehe anliegende Liste). 
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   Fragen der 
 

☐ CDU 

X SPD 

☐ Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

☐ FDP 

☐ AfD 

☐ SSW 
 
   Landtagsfraktion 
   Schleswig-Holstein 
   zum Haushaltsentwurf 2019  
 
Einzelplan: 12  
Seite: 25 
Kapitel: 07 
Titel: 519 14 
Zweckbestimmung: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der 

Hochschule Flensburg 
 
Ansatz  Ist 2017: 347,0 
Ansatz Soll 2018: 663,2 
Ansatz Soll HHE 2019: 1.000,0 
 
Frage/Sachverhalt: 
Wie erklären sich die hohen Steigerungen der Unterhaltskosten? 

 
Antwort der Landesregierung: 
 
Auf Grundlage der im letzten Jahr ermittelten Wiederherstellungswerte wurden vom FM die 
Bauunterhaltungsansätze auf eine neue Basis gestellt. Die Erhöhung des Ansatzes der 
Hochschule Flensburg trägt diesem Umstand nunmehr ebenfalls Rechnung. 
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   Fragen der 
 

☐ CDU 

☐ SPD 

☐ Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

☐ FDP 

☒ AfD 

☐ SSW 
 
   Landtagsfraktion 
   Schleswig-Holstein 
   zum Haushaltsentwurf 2019  
 
Einzelplan: 12  
Seite: 42 
Kapitel: 12 11 
Titel: 712 33 
Zweckbestimmung: Baunebenkosten für Baumaßnahmen des Landes 
 
Ansatz  Ist 2017: 3.362,9 
Ansatz Soll 2018: 4.937,8 
Ansatz Soll HHE 2019: 4.985,5 
 
Frage/Sachverhalt: 
Es wird um Erläuterung der hier im Einzelnen vorgesehenen Baumaßnahmen unter Darstellung 
der dafür jeweils anzusetzenden Baunebenkosten gebeten. Dabei ist auch von Interesse, 
welche Kostenpositionen hier außer Honoraren für Planer, Architekten und Ingenieure erfasst 
werden. 
 
Antwort der Landesregierung: 
 
Der geplante Ansatz der Baunebenkosten ist für Planungsleistungen Freiberuflich Tätiger 
sämtlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen, Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie 
Große Baumaßnahmen der Ressortkapitel 1201-1210 u. 1213 vorgesehen. 
Aus dem geplanten Ansatz werden ausschließlich Leistungen für die genannten Freiberuflich 
Tätigen erbracht. 
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   Fragen der 
 

☐ CDU 

☐ SPD 

☐ Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

☐ FDP 

☒ AfD 

☐ SSW 
 
   Landtagsfraktion 
   Schleswig-Holstein 
   zum Haushaltsentwurf 2019  
 
Einzelplan: 12  
Seite: 47 
Kapitel: 12 12 
Titel: 894 02 
Zweckbestimmung: Investitionszuschuss für die Errichtung von Gebäuden der 

Universität zu Lübeck 
 
Ansatz  Ist 2017:        0,0 
Ansatz Soll 2018:        0,0 
Ansatz Soll HHE 2019: 1.500,0 
 
Frage/Sachverhalt: 
Es wird um Erläuterung der hier im Einzelnen geplanten Baumaßnahmen unter Darstellung der 
dafür jeweils einzukalkulierenden Baukosten gebeten. 
 
Antwort der Landesregierung: 
 
Baumaßnahme der Universität zu Lübeck “Errichtung des Center of Research on Inflamed Skin 
(CRIS)“ Art. 91 b GG mit geschätzten Baukosten in Höhe von 1.500 T€ für 2019. 
(siehe auch Erläuterung auf Seite 48 des Entwurfs Epl. 12) 
 
 
 
  

8



 

 

   Fragen der 
 

☐ CDU 

☐ SPD 

☐ Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

☐ FDP 

☒ AfD 

☐ SSW 
 
   Landtagsfraktion 
   Schleswig-Holstein 
   zum Haushaltsentwurf 2019  
 
Einzelplan: 12  
Seite: 49 
Kapitel: 12 12 
Titel: 722 01 
Zweckbestimmung: Campus Universität Lübeck 
 
Ansatz  Ist 2017:   6.782,7 
Ansatz Soll 2018:   7.000,0 
Ansatz Soll HHE 2019: 10.100,0 
 
Frage/Sachverhalt: 
Es wird um Aufschlüsselung der hier im Einzelnen geplanten Infrastrukturmaßnahmen (s. 
Erläuterungen zu diesem Titel auf S. 50) unter Darstellung der dafür jeweils 
einzukalkulierenden Baukosten gebeten. 
 
Antwort der Landesregierung: 
 
Neubau Biomedizinische Forschung (BMF): 9.780,0 T€ 
Infrastrukturmaßnahme „Verkehrsanlagen BMF“: 320,0 T€ 
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   Fragen der 
 

☐ CDU 

X SPD 

☐ Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

☐ FDP 

☐ AfD 

☐ SSW 
 
   Landtagsfraktion 
   Schleswig-Holstein 
   zum Haushaltsentwurf 2019  
 
Einzelplan: 12  
Seite: 66 
Kapitel: 21 
Titel: 519 01 
Zweckbestimmung: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
 
Ansatz  Ist 2017: 13.029,6 
Ansatz Soll 2018: 11.936,9 
Ansatz Soll HHE 2019: 11.936,9 
 
Frage/Sachverhalt: 
Bitte zu allen Maßnahmen im Zusammenhang mit der PDAFB Eutin den Zeitplan für die 
einzelnen Maßnahmen benennen! 

 
Antwort der Landesregierung: 
 
Siehe Übersicht gemäß beigefügter Anlage. 
 
 
 
 
 
  

10



 

 
 

11




